
Auftraggeber: ____________________________________________________________  

Plz., Wohnort: ________________________ Straße: _____________________________  

Telefon: _____________________________ Email: ______________________________ 

Landeshauptstadt Kiel   
Umweltschutzamt UWB 
Holstenstraße 108 
24103 Kiel      

Anzeige gem. § 49 WHG i.V.m. § 40 Landeswassergesetz (LWG) 
Erdaufschlüsse ( Bohrungen / Sondierungen / Erdarbeiten ) > 10 m Tiefe 

1. Ort des Erdaufschlusses

Gemeinde: ______________________  Gemarkung: __________________

Flur, Flurstück: ____________________Straße, Nr.: ______________________ 

Übersichtskarte 1:5.000, mit Lage des Grundstücks – als Anlage beigefügt

Lageplan 1:500 (genaue Lage des/r Erdaufschlusses/-aufschlüsse lt. beigefügte Anlage) 

Anzahl der voraussichtlichen Erdaufschlüsse  _________________

Änderungen sind der Wasserbehörde kurzfristig mitzuteilen !

2. Zweck des Erdaufschlusses ___________________________________

3. Aufschlussverfahren  _________________________________________ 

voraussichtliche Tiefe: __________m    Bohrdurchmesser (cm): ___________

4. Bohrgutentsorgung  _________________________________________

5. Geplanter Durchführungszeitraum: __________________

6. Name und Anschrift der ausführenden Firma: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

7. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Schichtenverzeichnisse und die 
Brunnenausbauzeichnungen nachgereicht.  Die Hinweise zu Artikel 12 und 
13 DSGVO wurden zur Kenntnis genommen.
(DSGVO-Hinweise lesen:
https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/download/DSGVO_Hinweise_UWB.pdf 

__________________________  ____________________________ 
Datum/Stempel und Unterschrift       
der ausführenden Firma       

Datum und Unterschrift  
des Auftraggebers 

https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/download/DSGVO_Hinweise_UWB.pdf


Hinweise: 

1. Die Erdaufschlüsse sind mindestens 4 Wochen vor Beginn bei der Landeshauptstadt
Kiel,  Umweltschutzamt, untere Wasserbehörde, Holstenstr. 108, 24103 Kiel, anzuzeigen.

2.1 Die Erdaufschlüsse des Baugrundes dürfen nur von einer Firma mit entsprechender 
      Erfahrung durchgeführt werden. 
2.2 Beim Durchteufen von Deckschichten sind Tonsperren anzuordnen. 

2.3 Es sind ferner zu beachten: 
• DVGW-Regelwerk, Arbeitsblatt W 115 - Bohrungen zur Erkundung, Beobachtung und
Gewinnung von Grundwasser

• DIN EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung –
Probenentnahmeverfahren und  Grundwassermessungen – Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausführung

• DIN EN ISO 14688-1:2002 Geotechnische Erkundung und Untersuchung
– Benennung, Beschreiben und Klassifizierung von Boden

• DIN EN ISO 14689-1:2003 Geotechnische Erkundung und Untersuchung
– Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels

• DIN 4023 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichnerische Darstellung
 der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen 

3. Auszug aus den Rechtsgrundlagen:

§ 49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) „Erdaufschlüsse“

(1) Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittel-  
             bar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswir-                         
             ken können, sind der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn anzuzeigen (...).  

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 hat die zuständige Behörde die Einstellung oder
Beseitigung der Erschließung anzuordnen, wenn eine nachteilige Veränderung der
Grundwasserbeschaffenheit zu besorgen oder eingetreten ist und der Schaden nicht
anderweitig vermieden oder ausgeglichen werden kann; die zuständige Behörde hat
die insoweit notwendigen Maßnahmen anzuordnen (...).

§ 40 Landeswassergesetz (LWG) „Erdaufschlüsse“ (zu §§ 13a, 49 Abs. 1 Satz 1 WHG)“

Eine Anzeigepflicht gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 WHG besteht jedenfalls für Erdauf-      
schlüsse, die mehr als 10 m in den Boden eindringen.

§ 111 LWG, Abs. 1 Ziffer 10

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die nach § 40 Abs. 4 LWG 
 vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet. 

§ 111 LWG Abs. 3

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 

Die Zuständigkeiten der Bergbehörden bleiben von der Regelung des § 49 Abs. 1 WHG 
unberührt. Entscheidungen der Bergbehörden ergehen im Einvernehmen mit der 
Wasserbehörde.

(1) 

(4) 
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